
Schluss mit Altersdiskriminierung auf Arbeitsmarkt
Petition für gesetzlichen Schutz vor Altersdiskriminierung
Gestützt auf Art. 33 BV bitten wir Bundesrat und Bundesversammlung, den sektoriellen Ansatz des schweizerischen 
Diskriminierungsschutzes durch ein allgemeines, schweizweit wirksames Diskriminierungsgesetz zu ergänzen und 
damit u.a. den Empfehlungen verschiedener internationaler Gremien nachzukommen. Die Schweiz kennt mit Art. 8 
BV ein allgemeines Grundrecht auf Rechtsgleichheit und ein Diskriminierungsverbot. Trotzdem hat sie sich im Rahmen 
der Europäischen Menschenrechtskonvention wie auch beim UNO Pakt II Sonderrechte ausbedungen. Damit 
verhindert sie u.a. in entscheidenden Punkten ein Klagerecht gegen Diskriminierung.

Zeit der ungehörten Appelle ist vorbei
Immer mehr Ältere machen sich berechtigte Sorgen 
um ihren Arbeitsplatz. Die Erwerbslosigkeit der 55- bis 
64-Jährigen ist auf einem historischen Höchststand. 
Zählt man alle Stellensuchenden (inkl. erwerbswillige 
Invalide und Frühpensionierte) zusammen, so ist die 
Erwerbslosenquote in der Schweiz sogar höher als im 
OECD-Durchschnitt. In naher Zukunft ist aufgrund der 
Frankenstärke und der fortschreitenden Digitalisierung 
ein weiterer Arbeitsplatzabbau angesagt. Gutgemeinte 
Appelle der Sozialpartner an Unternehmen, die inlän-
dischen älteren Arbeitskräfte vor dem Hintergrund der 
Alterung der Gesellschaft besser zu integrieren, bleiben 
ungehört. 

Die Personenfreizügigkeit hat die Lage der Älteren 
auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich verschärft. Die 
Massnahmen, die an der ersten Konferenz Alter und 
Arbeitsmarkt im Frühjahr 2015 von Bundesrat und 
Sozialpartnern beschlossen wurden, sind vorwiegend 
kosmetischer Natur. Weder beinhalten sie strukturelle 
Reformen bei der Arbeitsvermittlung und den arbeits-
marktlichen Massnahmen, noch finden Inländervorrang 
oder das altersdiskriminierende Gesetz zur beruflichen 
Vorsorge (BVG) Erwähnung.

Ältere sollen nicht länger die Zeche für den liberalen 
Arbeitsmarkt bezahlen. Das Klagerecht soll helfen, die 
Rechte der Arbeitnehmenden zu stärken. 

Zahlreiche Diskriminierungen – Wir wollen ein Klagerecht
1. Viele Arbeitgeber stehen offen dazu, dass sie lieber billige junge Arbeitskräfte aus 

dem Ausland holen, statt inländische Ältere einzustellen. 

2. Wer älter als vierzig ist, hat bei den Job-Rekrutierungsfirmen meist keine Chance 
mehr, da deren Mandanten das Alterslimit 40 setzen. 

3. Viele Job-Portale grosser Unternehmen sind mit einem Filter bestückt, der 
 Bewerbungen von Älteren zurückweist.  

4. Bei Bewerbungsverfahren muss immer noch Alter und Geschlecht aufgeführt 
werden. (Studien aus den USA belegen, dass altersneutrale Bewerbungsverfahren 
sich zu Gunsten von Älteren auswirken.)

5. Wer in der Schweiz zu den älteren Langzeitarbeitslosen gehört, ist im Durch-
schnitt länger arbeitslos als in den übrigen OECD-Ländern. Das trotz liberaler 
Arbeitsmarktgesetzgebung. (Ältere werden aufgrund der Altersstaffelung des 
BVG als zu teuer wahrgenommen und verbleiben in der Erwerbslosigkeit.)

6. Die Schweiz ist im OECD-Vergleich das Land mit der höchsten Teilzeitrate bei den 
Älteren. Davon betroffen sind mehrheitlich Frauen. Viele wollen mehr arbeiten. 
Doch sie erhalten nur Abruf-Verträge, die unter der Eintrittsschwelle in das BVG 
liegen. Dadurch ersparen sich Arbeitgeber ihre BVG-Arbeitgeberbeiträge. Sozial-
hilfebezug und Altersarmut sind für Betroffene indirekte Folgen.

7. Das Gesetz zur beruflichen Vorsorge (BVG) ist bezüglich Altersstaffelung und Ein-
trittsschwelle ins BVG nicht vereinbar mit dem Diskriminierungsverbot Art. 8 BV.

8. Arbeit auf Abruf wird laut Seco Studie im Vergleich zu Festanstellungen 20 
Prozent schlechter entlöhnt. Bei Kündigungen erhalten Betroffene oft aufgrund 
 unregelmässiger Arbeitszeiten kein Arbeitslosengeld, obwohl sie Beiträge 
 einbezahlt haben. 

9. Teilzeitarbeit wird oft generell schlechter entlöhnt als Vollzeitarbeit. Das gleiche 
gilt für befristete Arbeitsverhältnisse. 

10. Stipendiengesetze sehen in der Regel keine Stipendien mehr vor für Personen 
über 50 Jahren.

Diese Altersdiskriminierungen sind mit einem Gesetz, wie es die 
 Petition fordert, nicht mehr möglich.
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BVG darf nicht länger Ältere auf Arbeitsmarkt benachteiligen
Petition für verfassungskonformes «Gesetz für die berufliche Vorsorge» (BVG)
Gestützt auf Art. 33 BV sei die Bundesversammlung angehalten, das BVG im Rahmen der Altersreform 2020 auf die 
Vereinbarkeit mit dem Antidiskriminierungsartikel 8 der Bundesverfassung BV zu überprüfen. Insbesondere überprüft 
werden sollen die altersabhängigen Beitragssätze, die ältere Arbeitnehmende auf dem Arbeitsmarkt benachteiligen, 
aber auch die Eintrittsschwelle, die dazu führt, dass Arbeitgeber Arbeitspensen so festlegen, dass sie keine BVG-
Arbeitgeberbeiträge bezahlen müssen. In einer Übergangsphase sollen ausgleichende Massnahmen in Kraft gesetzt 
werden (u.a. Subventionierung der Arbeitgeberbeiträge von älteren Jobsuchenden, Übergangsrente für Erwerbslose 
nach dem Modell des Kantons Waadt).

Pro Memoria
•	 Die	OECD	hat	den	Bundesrat	bereits	vor	Jahren	dar-
auf	aufmerksam	gemacht,	dass	die	altersabhängigen	
Beitragssätze	des	BVG	ältere	Arbeitnehmende	auf	
dem	Arbeitsmarkt	diskriminiert.

•	 In	Verteidigung	der	heutigen	Beitragsstaffelung	wird	
oft	der	Arbeitsmarktforscher	Shelden	zitiert.	Laut	
seiner	Studie	sei	der	Zusammenhang	zwischen	den	
höheren	Beitragssätzen	und	der	Benachteiligung	
wissenschaftlich	nicht	erhärtet.	Dabei	wird	verschwie-
gen,	dass	ein	wissenschaftlicher	Nachweis	unmöglich	
ist.	Wer	die	Praxis	der	Jobsuchenden	kennt,	weiss	
dass	die	höheren	Lohnnebenkosten	zu	einer	Benach-
teiligung	führen.	

•	 Interessenvertreter,	die	den	Zusammenhang	zwischen	
höheren	Beitragssätzen	für	Ältere	und	der	Benach
teiligung	leugnen,	sind	oft	identisch	mit	jenen,	die	
ältere	Arbeitnehmende	auffordern,	flexibler	zu	sein	
in	Bezug	auf	Lohnvorstellungen.	Offenbar	scheinen	
Lohnkosten	bei	diesen	Arbeitgebern	doch	die	zentrale	
Rolle	bei	der	Rekrutierung	zu	spielen.	

•	 In	der	Schweiz	sind	ältere	Langzeitarbeitslose	länger	
arbeitslos	im	Vergleich	zu	andern	OECDLändern.	
Dies,	obwohl	die	Arbeitsmarktgesetze	sehr	liberal	
sind.	Ein	Zusammenhang	mit	den	altersdiskriminie-
renden	BVGBeitragssätzen	liegt	auf	der	Hand.			

•	 Die	Schweiz	weist	bei	den	Älteren	im	Vergleich	mit	
den	OECDLändern	die	höchste	Teilzeitarbeit	auf	
(mehrheitlich	Frauen).	Viele	von	diesen	Frauen	wollen	
arbeiten,	aber	sie	erhalten	keine	Festanstellungen.	
Der	Zusammenhang	mit	der	BVGEintrittsschwelle	ist	
ebenfalls	nicht	von	der	Hand	zu	weisen.	Viele	Arbeit-
geber	legen	die	Arbeitspensen	bewusst	so	fest,	dass	
sie	keine	BVGArbeitgeber	beiträge	entrichten	müssen.

•	 Wir	verweisen	zudem	auf	die	zeitgleiche	Petition	
«Schluss	mit	der	Altersdiskriminierung»	des	Vereins	
50plus	outIn	work	Schweiz.

Seit Jahren setzen sich CVP und FDP vor den Wahlen für ältere Arbeitnehmende ein 
und fordern altersneutrale BVG-Beitragssätze. Bei der CVP schmückte das Anliegen 
vor vier Jahren die Wahlplattform. Philippe Müller, FDP-Präsident, meinte etwa in der 
NZZ vom Sonntag, 13. Juni 2013: «Was die Gesamtkosten älterer Arbeitnehmer ver-
teuert, sind unter anderen die mit dem Alter ansteigenden BVG-Beitragssätze. Alain 
Bersets Plan in seiner Altersreform 2020 sieht bei den über 55-Jährigen zwar eine 
kleine Reduktion vor. Dafür werden an der wichtigsten Schwelle zwischen 44 und 
45 Jahren die Lohnkosten noch teurer als bisher. Wenn wir schon das Rentenalter 
anheben wollen, so müssen wir auch dafür besorgt sein, dass ältere Arbeitnehmende 
wieder eine bessere Ausgangslage haben.» Müller schlägt in der Folge einen ein-
heitlichen Beitragssatz vor. Das entspricht exakt dem  Petitionsanliegen des Vereins 
50plus outIn work Schweiz (siehe Text oben).

Der Bundesrat hat die Forderungen nach einem Einheitssatz in der Vergangenheit 
stets abgeschmettert. Im Gegenzug hat er sich 1996 für eine grosszügige Frühpen-
sionierungslösung ausgesprochen, die nun mit der Altersreform 2020 wieder 
 aufgehoben wird. In jüngster Zeit verwies der Bundesrat jeweils auf seine Reform-
vorschläge 2020. Umso mehr erstaunt es, dass der bürgerlich dominierte Ständerat 
im Herbst 2015 bei der Erstberatung der Altersreform 2020 nicht nur den zu einem 
früheren Zeitpunkt beklagten Ist-Zustand der altersabhängigen Beitragssätzen 
festschrieb, sondern auch den Bundesratsvorschlag zur Herabsetzung der Eintritts-
schwelle von heute 21 150 Franken auf 14 000 Franken bodigte. 

Voraussichtlich gelangt die Altersreform 2020 und somit auch 
das BVG im Herbst 2016 in den Nationalrat zur Zweitberatung. 
Wir werden sehen, ob die Parteien  wenigstens in diesem Rat  
ihr Wahl-Versprechen halten.
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